
Richtlinien	zur	Qualitätssicherung	der	Lehre	an	der	Kunsthochschule	
Mainz	
	
	

§	1	

(1)	Die	Kunsthochschule	Mainz	an	der	Johannes	Gutenberg-Universität	Mainz	
dient	gemäß	§	100	HochSchG	der	Lehre,	dem	Studium	und	der	Pflege	der	
Künste	einschließlich	der	Kunsterziehung	sowie	der	Förderung	des	
künstlerischen	Nachwuchses.	Sie	vermittelt	künstlerische	Fertigkeiten	und	
versetzt	die	Studierenden	in	die	Lage,	eine	eigenständige	künstlerische	Praxis	
zu	entwickeln.	Die	Kunsthochschule	Mainz	befähigt	im	Rahmen	ihrer	Aufgaben	
zu	wissenschaftlicher	Arbeit	und	fördert	den	wissenschaftlichen	Nachwuchs.		
	
	 	 	 	 	 	 	 §	2	
	
Die	Kunsthochschule	Mainz	führt	regelmäßige	Lehrevaluationen	durch.	Diese	
umfassen:	
	
(1)	 Nach	§2	HochSchG	soll	die	Öffentlichkeit	über	die	Erfüllung	der	Aufgaben	
der	Hochschule	informiert	werden.	Dies	geschieht	durch	Einzel-und	
Gruppenausstellungen	in	öffentlich	zugänglichen	Einrichtungen	wie	
Kunstvereinen,	Galerien	und	Museen.	Darüber	hinaus	führt	die	
Kunsthochschule	Mainz	jährlich	eigene	Übersichtsausstellungen	durch:	An	
mehreren	Tagen	präsentieren	die	Studierenden	ihre	Arbeiten	in	den	
Räumlichkeiten	und	auf	dem	Außengelände	der	Kunsthochschule.		
Die	Mitglieder	der	Kunsthochschule	erhalten	auf	diese	Weise	vielfältiges	
Feedback	–	beispielsweise	durch	das	Fachpublikum	und	durch	die	öffentlichen	
Medien.	Dieses	Feedback	fließt	wiederum	in	den	Diskurs	der	Kunsthochschule	
und	der	Klassen	ein.	
	
(2)	 Die	Kunsthochschule	Mainz	bejaht	das	Prinzip	der	individuellen	Lehre	
und	des	individuellen	Diskurses	in	den	Fachklassen.		
	
(3)	 Die	wissenschaftlichen	Veranstaltungen	der	Kunstbezogenen	Theorie	und	
der	Kunstdidaktik	werden	durch	Gespräche	und/oder	durch	freiwillige	
schriftliche	Befragungen	ausgewertet.	
	
(4)	Die	Anleitungen	in	den	Werkstätten	werden	durch	Gespräche	und/oder	
freiwillige	schriftliche	Befragungen	ausgewertet.		



	
(5)	Die	Kunsthochschule	Mainz	führt	regelmäßig	ein	Forum	durch,	zu	dem	alle	
Hochschulmitglieder	geladen	sind.	Das	Forum	dient	dem	Austausch	über	die	
künstlerische	und	wissenschaftliche	Lehre	sowie	der	Analyse	von	
Entwicklungsperspektiven	an	der	Kunsthochschule.		
	
(6)	Die	Vertrauensdozent*innen	der	Kunsthochschule	stehen	als	
Ansprechpartner*innen	für	alle	Studierende	bei	Studienproblemen	zur	
Verfügung.		
	

§3	
	
1)	Verantwortlich	für	den	prozessbegleitenden	Diskurs	und	die	Evaluation	des	
Atelierstudiums	sind	die	Klassenleiter*innen,	verantwortlich	für	den	
prozessbegleitenden	Diskurs	und	die	Evaluation	in	den	theoretischen	Fächern	
sind	die	wissenschaftlich	Lehrenden,	verantwortlich	für	die	Evaluation	in	den	
Werkstätten	sind	die	jeweiligen	Fachvorgesetzten.		
(2)	 Verantwortlich	für	die	Durchführung	und	Auswertung	der	Ergebnisse	aus	
dem	Forum	ist	das	Rektorat.		
	

§4	
	
(1) Alle	qualitätssichernden	Handlungen	erfolgen	unter	Maßgabe	des	
Datenschutzes	und	des	vertraulichen	Umgangs.	
	

§	5	
	
Diese	Richtlinien	zur	Qualitätssicherung	wurden	am	26.	Juni	2019	
vom	Rat	der	Kunsthochschule	Mainz	genehmigt.	
 

 


